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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen: Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der Zu-
kunft - der Mehrjährige Finanzrahmen 2028 - 2034 
COM(2025) 570 final 
BR-Drs. 333/25 
 

Verfahren gemäß § 83c BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 32. Sitzung am 7. Oktober 2025 im Wege der Vorprü-
fung einstimmig beschlossen, dass eine Stellungnahme des Landtags zur Mittei-
lung erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, die Mitteilung sich selbst zur federführenden Be-
ratung zuzuweisen (§ 83c Abs. 1BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Mitteilung landespolitisch von Bedeutung 
und Interessen des Landes sind berührt. 

Alle sieben Jahre stellt die EU einen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) auf. Dort ist 
festgelegt, wie viel Geld die EU in den einzelnen Haushaltsjahren ausgeben darf. 

Der aktuelle MFR 2021 bis 2027 hat ein Volumen von insgesamt gut 1.200 Mrd. € für 
eine Laufzeit von sieben Jahren. Bayern profitiert vom aktuellen MFR in erheblichem 
Umfang. Allein in den Bereichen Landwirtschaft (GAP) sowie Regional- und Struktur-
politik (Kohäsion) hat Bayern insgesamt gut 9 Mrd. € zugewiesen bekommen. Aus 
dem Förderprogramm Horizon Europe konnte Bayern bislang EU-Mittel für Forschung 
und Innovation in Höhe von rund. 1,6 Mrd. € einwerben.  

Der aktuelle MFR läuft Ende des Jahres 2027 aus. Am 16. Juli 2025 hat die EU-Kom-
mission ihre Vorschläge für den nächsten MFR für die Jahre 2028 bis 2034 vorgelegt. 
Die gegenständliche Mitteilung soll einen Überblick über die Vorschläge bieten. 

Nach den Vorschlägen sollen u. a. die Bereiche Landwirtschaft/GAP sowie Regional- 
und Strukturpolitik/Kohäsion in einem Budget verschmolzen und somit politisch und 
budgetär geschwächt werden, außerdem ist für diese Bereiche eine neue Steuerungs-
funktion des Bundes und damit verbunden ein Weniger an Mitbestimmung der Länder 
vorgesehen, ferner soll es auch neue Steuern und Abgaben als zusätzliche Einnah-
mequellen für den neuen MFR geben. 

  

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2025/0301-0400/333-25.html
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/29/mehrjahriger-finanzrahmen#:~:text=eine%20schrittweise%20Steigerung%20der%20Gesamtobergrenze,auf%201%20085%2C3%20Mrd.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 19/8281 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union; 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen: Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der Zu-
kunft - der Mehrjährige Finanzrahmen 2028 - 2034 
COM(2025) 570 final 
BR-Drs. 333/25 
 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im nichtlegislativen Verfahren der Europäische Union 
folgende Stellungnahme ab:  

Das Vorhaben wird durch den Landtag zur Kenntnis genommen und um Berück-
sichtigung der bereits mit der mit dem Antrag (Drs. 19/8367) geäußerten Bedenken 
im weiteren Verfahren wird gebeten: 

Die Kommission schlägt für die Zukunft des Mehrjährigen Finanzrahmens der EU 
für die Jahre 2028 bis 2034 (MFR 2028+) einen Gesamtumfang von insgesamt 
knapp 2.000 Mrd. € für die Jahre 2028 bis 2034 vor. Die Laufzeit von sieben Jah-
ren wird beibehalten. Der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen (MFR 2021 bis 2027) 
hat demgegenüber ein Volumen von insgesamt gut 1.200 Mrd. € für die Laufzeit 
von sieben Jahren.  

Dem Landtag ist bewusst, dass Bayern vom aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen 
in erheblichem Umfang profitiert. Allein in den Bereichen der Landwirtschaft (GAP) 
und der Regional- und Strukturpolitik (Kohäsion) hat Bayern insgesamt etwa 9 Mrd. 
Euro zugewiesen bekommen.  

Der Landtag weist darauf hin, dass die vorgeschlagene deutliche Erhöhung der 
Obergrenzen des MFR 2028+ in dieser Größenordnung angesichts der gegenwär-
tigen Wirtschafts- und Haushaltslage nur schwer vermittelbar ist. Die Steigerung ist 
letztlich durch Wirtschaft, Gesellschaft und die öffentlichen Haushalte zu bezahlen. 

Der Landtag begrüßt grundsätzlich, dass sich die europäische Kommission stärker 
mit den Zukunftsthemen Wettbewerbsfähigkeit, Forschung & Innovation, Digital 
Leadership sowie der zentralen außenpolitischen Herausforderung der Verteidi-
gung befassen möchte. Dies ist angesichts der wirtschaftlichen und außenpoliti-
schen Lage unumgänglich.
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Der Landtag äußert jedoch Bedenken, hinsichtlich der im MFR 2028+ vorgeschla-
genen Schwerpunkte. Die Konzentration sowie Verschmelzung der bisherigen 
Strukturfonds sowie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) führt zu einem Verlust 
von Flexibilität und Transparenz bei der Programmgestaltung sowie Mittelverwen-
dung und damit zu einer Schwächung in den Bereichen der Landwirtschaft sowie 
der Regional- und Strukturpolitik.  

Der Landtag ist besorgt über die von der Kommission geplante Zentralisierung und 
Renationalisierung des Systems der Kohäsions- und Regionalförderung. Die Mit-
sprache der Bundesländer und der regionalen Ebene bei der Gestaltung der Pro-
gramme droht damit in der neuen Förderperiode an den Rand gedrängt zu werden. 
Für eine effektive und bürgernahe Regional- und Strukturpolitik ist eine Beteiligung 
der Bundesländer jedoch unverzichtbar. Die Zusammenlegung der Fonds für Ko-
häsion, Soziales, Fischerei und ländliche Entwicklung zu einem großen, gemeinsa-
men Topf, geht zu Lasten von Transparenz und Planungssicherheit und provoziert 
die Gefahr von Verteilungskämpfen zwischen den verschiedenen Interessensgrup-
pen. Für die neu hinzugekommenen Verteidigungsprojekte, die ebenfalls aus Ko-
häsionsmitteln finanziert werden sollen, fehlt eine entsprechende Aufstockung der 
Fördermittel. Durch die Deckelung des Haushaltsansatzes auf 453 Milliarden € be-
steht der Verdacht, dass durch den neuen umfassenden Haushaltstopf effektive 
Kürzungen in den Bereichen Kohäsion, Soziales und Landwirtschaft verschleiert 
werden sollen. 

Der Landtag betont, dass ein einheitlicher Haushaltstopf die Gefahr birgt, dass so-
ziale, wirtschaftliche und strukturelle Förderziele gegeneinander ausgespielt wer-
den. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Transformation 
braucht Europa eine starke Sozial- und Kohäsions- und Strukturpolitik, die Un-
gleichheiten zwischen Regionen abbaut, gute Arbeit schafft und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt stärkt.  

Neue Aufgaben, etwa im Bereich der Verteidigung, der strategischen Industriepoli-
tik oder der Sicherung der EU-Außengrenzen, dürfen nicht zu Lasten der sozialen 
und regionalen Fördermittel gehen. Solche Aufgaben erfordern zusätzliche, zweck-
gebundene Mittel und eine klare politische Schwerpunktsetzung. Ein starkes Eu-
ropa braucht starke Regionen. Soziale und territoriale Kohäsion sind Grundpfeiler 
der europäischen Integration und der europäischen Solidarität. 

Der Landtag begrüßt grundsätzlich das Ziel, die Förderpolitik der EU insgesamt un-
bürokratischer zu gestalten. Er weist jedoch darauf hin, dass die Konzentration und 
Verschmelzung der bisherigen Strukturfonds sowie der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) keinen Schritt zur Entbürokratisierung darstellt. Vielmehr wird durch die 
neuen Steuerungsfunktionen des Bundes in diesen Bereichen ein erheblicher Bü-
rokratieaufwuchs entstehen. Im Rahmen der Entbürokratisierung sind daher wei-
terhin die administrativen Hürden abzubauen und die Verfahren als solche zu ver-
einfachen, um die Zugänglichkeit von Fördermitteln gerade für die lokalen und regi-
onalen Akteure zu verbessern.  

Der Landtag betont, dass das Europa der Regionen ein zentrales politisches Kon-
zept ist, welches auf Bürgernähe sowie föderalen Ideen beruht und gleichzeitig die 
Rolle der Regionen für die wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung der EU aner-
kennt. Dies gilt insbesondere für die praktische Umsetzung der Regionalpolitik. 
Aus diesem Grund sind der regionale beziehungsweise ortsbezogene Ansatz, das 
Mehrebenensystem, das Partnerschaftsprinzip sowie die geteilte Mittelverwaltung 
als Schlüsselelemente der Kohäsionspolitik und Eckpfeiler des europäischen 
Haushalts zu erhalten. So wird einerseits eine effiziente und praxisnahe Mittelver-
wendung sichergestellt und andererseits eine Sichtbarkeit in der Fläche Europas 
gewährleistet. 



Drucksache 19/8456 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3 

 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische 
Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den 
Deutschen Bundestag sowie an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
für Bayern übermittelt. 

Berichterstatterin: Ulrike Müller 
Mitberichterstatter: Benjamin Adjei 

II. Bericht: 

1. Das nichtlegislative Vorhaben der Europäischen Union (§ 83c BayLTGeschO) 
wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regio-
nale Beziehungen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich 
mit dem EU-Vorhaben gemäß § 83c BayLTGeschO nicht befasst. 

2. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat das EU-Vorhaben in seiner 32. Sitzung am 07. Oktober 2025 bera-
ten und einstimmig beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§ 83c Abs. 
2 BayLTGeschO). 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Bezie-
hungen hat das EU-Vorhaben in seiner 33. Sitzung am 13. Oktober 2025 feder-
führend beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  

  CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER:  Zustimmung 
  AfD: kein Votum 
  B90/GRÜ: Zustimmung 
  SPD: Zustimmung 
    zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung empfohlen. 

Ulrike Müller 
Stellvertretende Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 

 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen 
Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen: Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der 
Zukunft – der mehrjährige Finanzrahmen 2028 - 2034 
COM(2025) 570 final 
BR-Drs. 333/25 
Drs. 19/8281, 19/8456 
 

Der Bayerische Landtag gibt im nichtlegislativen Verfahren der Europäische Union fol-
gende Stellungnahme ab:  

Das Vorhaben wird durch den Landtag zur Kenntnis genommen und um Berücksichti-
gung der bereits mit dem Antrag auf Drs. 19/8367 geäußerten Bedenken im weiteren 
Verfahren wird gebeten: 

Die Kommission schlägt für die Zukunft des mehrjährigen Finanzrahmens der EU für 
die Jahre 2028 bis 2034 (MFR 2028+) einen Gesamtumfang von insgesamt knapp 
2.000 Mrd. Euro für die Jahre 2028 bis 2034 vor. Die Laufzeit von sieben Jahren wird 
beibehalten. Der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen (MFR 2021 bis 2027) hat demge-
genüber ein Volumen von insgesamt gut 1.200 Mrd. Euro für die Laufzeit von sieben 
Jahren.  

Dem Landtag ist bewusst, dass Bayern vom aktuellen mehrjährigen Finanzrahmen in 
erheblichem Umfang profitiert. Allein in den Bereichen der Landwirtschaft (GAP) und 
der Regional- und Strukturpolitik (Kohäsion) hat Bayern insgesamt etwa 9 Mrd. Euro 
zugewiesen bekommen.  

Der Landtag weist darauf hin, dass die vorgeschlagene deutliche Erhöhung der Ober-
grenzen des MFR 2028+ in dieser Größenordnung angesichts der gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Haushaltslage nur schwer vermittelbar ist. Die Steigerung ist letztlich durch 
Wirtschaft, Gesellschaft und die öffentlichen Haushalte zu bezahlen. 

Der Landtag begrüßt grundsätzlich, dass sich die Europäische Kommission stärker mit 
den Zukunftsthemen Wettbewerbsfähigkeit, Forschung & Innovation, Digital Leadership 
sowie der zentralen außenpolitischen Herausforderung der Verteidigung befassen 
möchte. Dies ist angesichts der wirtschaftlichen und außenpolitischen Lage unumgäng-
lich. 

Der Landtag äußert jedoch Bedenken, hinsichtlich der im MFR 2028+ vorgeschlagenen 
Schwerpunkte. Die Konzentration sowie Verschmelzung der bisherigen Strukturfonds 
sowie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) führt zu einem Verlust von Flexibilität und 
Transparenz bei der Programmgestaltung sowie Mittelverwendung und damit zu einer 
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Schwächung in den Bereichen der Landwirtschaft sowie der Regional- und Strukturpo-
litik.  

Der Landtag ist besorgt über die von der Kommission geplante Zentralisierung und Re-
nationalisierung des Systems der Kohäsions- und Regionalförderung. Die Mitsprache 
der Bundesländer und der regionalen Ebene bei der Gestaltung der Programme droht 
damit in der neuen Förderperiode an den Rand gedrängt zu werden. Für eine effektive 
und bürgernahe Regional- und Strukturpolitik ist eine Beteiligung der Bundesländer je-
doch unverzichtbar. Die Zusammenlegung der Fonds für Kohäsion, Soziales, Fischerei 
und ländliche Entwicklung zu einem großen, gemeinsamen Topf, geht zulasten von 
Transparenz und Planungssicherheit und provoziert die Gefahr von Verteilungskämp-
fen zwischen den verschiedenen Interessensgruppen. Für die neu hinzugekommenen 
Verteidigungsprojekte, die ebenfalls aus Kohäsionsmitteln finanziert werden sollen, 
fehlt eine entsprechende Aufstockung der Fördermittel. Durch die Deckelung des Haus-
haltsansatzes auf 453 Mrd. Euro besteht der Verdacht, dass durch den neuen umfas-
senden Haushaltstopf effektive Kürzungen in den Bereichen Kohäsion, Soziales und 
Landwirtschaft verschleiert werden sollen. 

Der Landtag betont, dass ein einheitlicher Haushaltstopf die Gefahr birgt, dass soziale, 
wirtschaftliche und strukturelle Förderziele gegeneinander ausgespielt werden. Gerade 
in Zeiten wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Transformation braucht Europa eine 
starke Sozial- und Kohäsions- und Strukturpolitik, die Ungleichheiten zwischen Regio-
nen abbaut, gute Arbeit schafft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.  

Neue Aufgaben, etwa im Bereich der Verteidigung, der strategischen Industriepolitik 
oder der Sicherung der EU-Außengrenzen, dürfen nicht zulasten der sozialen und regi-
onalen Fördermittel gehen. Solche Aufgaben erfordern zusätzliche, zweckgebundene 
Mittel und eine klare politische Schwerpunktsetzung. Ein starkes Europa braucht starke 
Regionen. Soziale und territoriale Kohäsion sind Grundpfeiler der europäischen Integra-
tion und der europäischen Solidarität. 

Der Landtag begrüßt grundsätzlich das Ziel, die Förderpolitik der EU insgesamt unbü-
rokratischer zu gestalten. Er weist jedoch darauf hin, dass die Konzentration und Ver-
schmelzung der bisherigen Strukturfonds sowie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
keinen Schritt zur Entbürokratisierung darstellt. Vielmehr wird durch die neuen Steue-
rungsfunktionen des Bundes in diesen Bereichen ein erheblicher Bürokratieaufwuchs 
entstehen. Im Rahmen der Entbürokratisierung sind daher weiterhin die administrativen 
Hürden abzubauen und die Verfahren als solche zu vereinfachen, um die Zugänglich-
keit von Fördermitteln gerade für die lokalen und regionalen Akteure zu verbessern.  

Der Landtag betont, dass das Europa der Regionen ein zentrales politisches Konzept 
ist, welches auf Bürgernähe sowie föderalen Ideen beruht und gleichzeitig die Rolle der 
Regionen für die wirtschaftliche sowie soziale Entwicklung der EU anerkennt. Dies gilt 
insbesondere für die praktische Umsetzung der Regionalpolitik. Aus diesem Grund sind 
der regionale beziehungsweise ortsbezogene Ansatz, das Mehrebenensystem, das 
Partnerschaftsprinzip sowie die geteilte Mittelverwaltung als Schlüsselelemente der Ko-
häsionspolitik und Eckpfeiler des europäischen Haushalts zu erhalten. So wird einer-
seits eine effiziente und praxisnahe Mittelverwendung sichergestellt und andererseits 
eine Sichtbarkeit in der Fläche Europas gewährleistet. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag sowie an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments für Bayern über-
mittelt. 
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Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmliste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmliste einver­

standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
60. Plenum, 16.10.2025 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der 
Abstimmung über die nicht einzeln zu beratenden 
Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und 
Anträge zugrunde gelegt wurden (Tagesordnungspunkt 2) 
 
Es bedeuten: 
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Gegenstimmen 
(ENTH) Zustimmungsempfehlung des Ausschusses mit Enthaltungen 
  oder 
  Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss 
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses oder 
  Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss 
(Z)  Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss 
 

Verfassungsstreitigkeiten 

1. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 17. Juli 2025 
(Vf. 10-VII-25) betreffend Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
1. der Verordnung über das Verbot der Prostitution in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2011-2-6-I) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, die zuletzt durch § 1 Nr. 2 der Verordnung vom  
28. November 2012 (GVBl. S.656) geändert worden ist, 
2. der Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern über das Verbot 
der Prostitution zum Schutze des öffentlichen Anstandes und der Jugend in 
München vom 4. Dezember 2003 (RABl OB S. 198), die zuletzt  
durch Verordnung vom 27. September 2017 (RABl OB S. 137)  
geändert worden ist 
PII-3001-2-32 
Drs. 19/8397 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
 
I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren 
II. Die Klage ist unzulässig und unbegründet. 
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete  
 Dr. Alexander Dietrich bestimmt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A A 

Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 
zur 60. Vollsitzung am 16. Oktober 2025



 

2. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 18. August 2025 
(Vf. 11-VII-25) betreffend Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
des Art. 2 Abs. 3 der Satzung über die Benützung der öffentlichen 
Grünanlagen in Kempten (Allgäu) (Grünanlagensatzung)  
vom 11. Juli 2024 (StABI KE XX/24) 
PII-3001-2-35 
Drs. 19/8394 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
 
Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

3. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 26. August 2025 
(Vf. 12-VII-25) betreffend Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
der Nr. 6.2.2 – Windenergie – (Z) Satz 2 der Anlage (zu § 1) der 
Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)  
vom 22. August 2013 (GVBl. S. 550, BayRS 230-1-5-W), die zuletzt durch 
Verordnung vom 16. Mai 2023 (GVBl. S. 213) geändert worden ist 
PII-3001-2-36 
Drs. 19/8393 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
 
I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 
II. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete 
 Dr. Alexander Dietrich bestimmt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z A A 

Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode Anlage 
zur 60. Vollsitzung am 16. Oktober 2025



 

4. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 1. September 2025 
(Vf. 13-VIII-25) betreffend Meinungsverschiedenheit 
zwischen der Antragstellerin 
Fraktion Alternative für Deutschland im Bayerischen Landtag 
und den Antragsgegnern 
1. CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag  
2. Fraktion FREIE WÄHLER im Bayerischen Landtag 
3. Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag 
4. BayernSPD-Landtagsfraktion 
vom 26. August 2025 über die Frage, ob Art. 4 a Abs. 1 Sätze 1 bis 3, 5 und 7 
sowie Abs. 3 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes (BayAbgG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 6. März 1996  
(GVBI. S. 82, BayRS 1100-1-1), das zuletzt durch die §§ 1 und 2  
des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVBI S. 78) geändert worden ist,  
die Bayerische Verfassung verletzen 
PII-3001-4-3 
Drs. 19/8392 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 
 
I. Der Landtag beteiligt sich an dem Verfahren. 
II. Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete 
 Dr. Alexander Dietrich bestimmt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z Z 
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Europaangelegenheiten 

5. Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts-  
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen:  
ProtectEU – eine Europäische Strategie für die Innere Sicherheit 
COM(3035) 148 final 
BR-Drs. 188/25 
Drs. 19/6922, 19/8287 (G) 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen mit der auf Drs. 19/8287 
veröffentlichten Maßgabe. 
 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag sowie an die 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments für Bayern übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A ENTH Z 

6. Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Aktionsplan für die europäische Automobilindustrie 
COM(2025) 95 final 
BR-Drs. 129/25 
Drs. 19/7600, 19/8452 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ohne Z Z 

Die AfD-Fraktion hat beantragt, das Votum „Ablehnung“ zugrunde zu 
legen. 
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7. Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen: Europäische Wasserresilienzstrategie 
(COM)2025 280 final 
BR-Drs. 261/25 
Drs. 19/7601, 19/8437 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag gibt die auf Drs. 19/8437 veröffentlichten 
Stellungnahme ab. 
 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag sowie an die 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments für Bayern übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ohne A Z 

Die AfD-Fraktion hat beantragt, das Votum „Enthaltung“ zugrunde zu 
legen. 

8. Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen:  
Ein dynamischer EU-Haushalt für die Prioritäten der Zukunft –  
der Mehrjährige Finanzrahmen 2028 - 2034 
COM(2025) 570 final 
BR-Drs. 333/25 
Drs. 19/8281, 19/8456 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag gibt im nichtlegislativen Verfahren die auf 
Drs. 19/8456 veröffentlichte Stellungnahme ab. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ohne Z Z 

Die AfD-Fraktion hat beantragt, das Votum „Enthaltung“ zugrunde zu 
legen. 
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9. Konsultationsverfahren der Europäischen Union 
 
Justiz und Grundrechte 
EU Civil Society Strategy 
13.06.2025 - 05.09.2025 
Drs. 19/7602, 19/8454 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren die auf 
Drs. 19/8454 veröffentlichte Stellungnahme ab. 
 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ohne A A 

Die AfD-Fraktion hat beantragt, das Votum „Ablehnung“ zugrunde zu 
legen. 

10. Konsultationsverfahren der Europäischen Union 
 
Klimaschutz, Verkehr 
Konsultation zur Überarbeitung der EU-Regeln für die PKW-
Kennzeichnung und zur Überarbeitung der CO2-Standards für PKW und 
leichte Nutzfahrzeuge 
07.07.2025 - 29.09.2025 
Drs. 19/7603, 19/8453 
 
Votum des endberatenden Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
 
Der Bayerische Landtag nimmt das Konsultationsverfahren zum Anlass, 
die auf Drs. 19/8453 veröffentlichte Stellungnahme abzugeben. 
 
Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die 
Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ausschuss 
der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt. 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ohne ENTH A 

Die AfD-Fraktion hat beantragt, das Votum „Ablehnung“ zugrunde zu 
legen. 
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Anträge 

11. Antrag der Abgeordneten Petra Högl, Tanja Schorer-Dremel,  
Leo Dietz u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Ulrike Müller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Verwendung von Standardeinheitskosten bei Investitionsprogrammen im 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Forsten und Tourismus 
Drs. 19/6493, 19/8276 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

12. Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Florian von Brunn,  
Sabine Gross u.a. SPD 
100 Jahre Meisterprüfungsordnung für Hauswirtschaft –  
Bericht und Informationskampagne zur Stärkung der Wertschätzung  
des hauswirtschaftlichen Berufsstandes in Bayern 
Drs. 19/6692, 19/8277 (E) 
 
Nach § 126 Abs. 3 BayLTGeschO 
Votum des mitberatenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 

13. Antrag der Abgeordneten Ruth Müller, Holger Grießhammer, 
Volkmar Halbleib u.a. SPD 
Wasser als kostbares Gut besser schützen –  
Bericht über die Einrichtung von Gewässerrandstreifen in Bayern 
Drs. 19/6814, 19/8278 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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14. Antrag der Abgeordneten Ralf Stadler, Gerd Mannes,  
Harald Meußgeier und Fraktion (AfD) 
GAP-Zahlungen ausschließlich für aktive Landwirte –  
nicht für öffentliche Einrichtungen oder Gewerbebetriebe 
Drs. 19/7185, 19/8279 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

15. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke,  
Benno Zierer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Alexander Flierl, Kerstin Schreyer, Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU 
Länder an Einnahmen aus CO2-Emissionszertifikaten beteiligen 
Drs. 19/7278, 19/8256 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Staatshaushalt und Finanzfragen 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A Z ENTH 

16. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Benjamin Adjei u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Sachverständigenanhörung über IT-Sicherheit  
in bayerischen Unternehmen 
Drs. 19/7357, 19/8259 (E) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z Z Z Z 
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17. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Sanne Kurz u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Kulturelle Teilhabe stärken –  
KulturPass für Jugendliche verlängern und ausbauen 
Drs. 19/7361, 19/8283 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Wissenschaft und Kunst 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z ENTH 

18. Antrag der Abgeordneten Markus Striedl, Benjamin Nolte, 
Katrin Ebner-Steiner u.a. und Fraktion (AfD) 
Ablehnung und Neubewertung der Projekte SuedLink und 
SuedOstLink – Für eine bürger- und landschaftsverträgliche 
Energieversorgung in Bayern 
Drs. 19/7379, 19/8260 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

19. Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Felix Locke, Bernhard Heinisch 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Holger Dremel, Dr. Gerhard Hopp, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU 
Sicherheit durch Information: Für eine Informationsbroschüre als ersten 
Schritt zur gesamtgesellschaftlichen Resilienz 
Drs. 19/7426, 19/8255 (ENTH) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z ENTH Z Z 
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20. Antrag der Abgeordneten Ulrich Singer, Ferdinand Mang, 
Benjamin Nolte und Fraktion (AfD) 
Konzertsaal München: Stand der Dinge 
Drs. 19/7439, 19/8261 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Wissenschaft und Kunst 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A Z A A 

21. Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath,  
Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea Behr u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Medizinernachwuchs sichern, Medizinstipendien  
auch für Medizinstudierende im EU-Ausland 
Drs. 19/7440, 19/8257 (ENTH) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 

22. Antrag der Abgeordneten Jürgen Baumgärtner,  
Alexander Flierl, Martin Wagle u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Markus Saller u.a.  
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Energieeffizienzgesetz grundlegend reformieren 
Drs. 19/7460, 19/8262 (G) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für Wirtschaft, 
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

Z Z A A ENTH 

23. Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Andreas Hanna-Krahl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Umfassende Pflegereform durch starke Beteiligung entscheidender 
Akteurinnen und Akteure sicherstellen! 
Drs. 19/7464, 19/8258 (A) 
 
Votum des federführenden Ausschusses für  
Gesundheit, Pflege und Prävention 

CSU FREIE 
WÄHLER 

AfD GRÜ SPD 

A A A Z ENTH 
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24. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, 
Harry Scheuenstuhl, Volkmar Halbleib u.a. und Fraktion (SPD) 
Badespaß statt Gesundheitsgefahr – Blaualgenmassenvorkommen  
in Altmühlsee und weiteren betroffenen bayerischen Gewässern 
wirksam verhindern 
Drs. 19/7509, 19/8280 (A) 
 
Über den Antrag wird gesondert beraten. 
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